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A N F R A G E von René Isler (SVP, Winterthur), Jacqueline Hofer (SVP, Dübendorf) und 

Christoph Marty (SVP, Zürich) 

Betreffend In den Fängen der Justiz 

 

Ein Zürcher Staatsanwalt eröffnete Anfang 2018 gegen einen Beschuldigten eine Strafunter-
suchung mit hoher Komplexität. Schon bald ergab sich aber, dass sich die Staatsanwalt sehr 
seltsamer Untersuchungsmethoden bediente.  

Das Obergericht des Kantons Zürich versetzte den Staatsanwalt im September 2020 wegen 
krassen, mehrfachen und konstanten Widerhandlungen gegen die Strafprozessordnung in 
den Ausstand. Als Folge dieses rechtskräftigen Entscheides müssen alle während 2¾ Jah-
ren vom Staatsanwalt durchgeführten oder von ihm veranlassten Untersuchungshandlungen 
wiederholt werden. Die Verfehlungen des Staatsanwaltes, für die der Beschuldigte in keiner 
Weise verantwortlich ist, müssen von Steuerzahlenden gestemmt werden. 

Nach der Umteilung der Strafuntersuchung nahm der neu zuständige Staatsanwalt bis heute 
keine einzige Untersuchungshandlung im technischen Sinn (Einvernahmen, Ermittlungsauf-
träge etc.) vor. Das ist eine schwere Verletzung des Beschleunigungsgebotes (Art. 5 StPO). 

Der Beschuldigte, der jedes strafbare Verhalten bestreitet, ist somit während bald 5½ Jahren 
dem Vorwurf ausgesetzt, schwere Delikte begangen zu haben. Dies führte zu einer schwe-
ren wirtschaftlichen Schädigung und Traumatisierung des Beschuldigten, da die Öffentlich-
keit u.a. via Medien Kenntnis von der Strafuntersuchung erhalten hatte. Das Verhalten der 
beiden Staatsanwälte bedeutet für den Beschuldigten die Vernichtung seiner wirtschaftlichen 
Existenz.  

Sämtliche Aufsichtsinstanzen weigerten sich jedoch, sich auf Gespräche einzulassen. Sie 
versuchten, die Missstände mit Kommunikationsverweigerung und Untätigkeit zu beheben. 
Diese Problemlösungsmethode konnte unmöglich zum Erfolg führen, verlängerte aber den 
Leidensweg des Beschuldigten erheblich. 

In Anbetracht der erwähnten gravierenden Vorfälle muss der Hinweis der Justizdirektion, sie 
könne nicht in eine laufende Strafuntersuchung eingreifen, als völlig abwegig bezeichnet 
werden. Schon aufgrund des Entscheides des Obergerichtes betreffend Ausstand hätte An-
lass zum Handeln bestanden.  
 
Aufgrund der erwähnten Umstände, insbesondere des untauglichen und folgenschweren 
Fehlermanagements der Aufsichtsinstanzen, muss von einem systemimmanenten Missstand 
und einem kollektiven Versagen ausgegangen werden. Beim vorliegenden Fall handelt es 
sich offensichtlich nicht um ein singuläres Vorkommnis. Die Reputation der Zürcher Strafver-
folgungsbehörde steht auf dem Spiel.  
 

In diesem Zusammenhang bitten wir den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fra-
gen: 
 

1. Wie konnte es dazu kommen, dass ein inkompetenter Staatsanwalt in einem sehr an-

spruchsvollen und sensiblen Bereich der Strafverfolgung beschäftigt wird? 

 

2. Welche Massnahmen gedenkt der Regierungsrat zu ergreifen, um genügend qualifizierte 

Staatsanwälte den Bezirken zur Verfügung zu stellen? 

 

3. Was hält der Regierungsrat vom Problemmanagement der Gesprächsverweigerung und 

des Zuwartens? 
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4. Welche Massnahmen wird der Regierungsrat ergreifen, um ein effizientes und zeitge-
mässes Fehlermanagement zu ermöglichen? 
 

5. Ist der Regierungsrat bereit, das Beschwerdewesen in der Verwaltung neu zu organisie-
ren? 
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  Christoph Marty 


